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Einleitung
Einleitung

Das Gesetz regelt die Voraussetzungen für die Tariffähigkeit einer Arbeitneh-
mervereinigung nicht ausdrücklich. Der § 2 Abs. 1 TVG nennt lediglich Gewerk-
schaften, einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Arbeitgebern als „Tarif-
vertragsparteien“, setzt jedoch eine Definition der Gewerkschaft als tariffähige 
Arbeitnehmervereinigung als bekannt voraus1. Auch Art. 9 Abs. 3 GG enthält 
hierüber keine ausdrückliche Regelung. Die Norm gewährleistet lediglich jedem 
das Recht, Vereinigungen „zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen“ zu bilden. Die nur mittelbare Definition der Tariffähigkeit 
im Tarifvertragsgesetz geht auf den Wunsch des Gesetzgebers nach Entwick-
lungsoffenheit des Begriffs zurück und weist insbesondere den Gerichten, aber 
auch dem juristischen Schrifttum eine zentrale Aufgabe bei dessen Konkretisie-
rung zu2.

Das Bundesarbeitsgericht verlangt in mittlerweile ständiger Rechtsprechung 
mit Billigung des Bundesverfassungsgerichts von einer tariffähigen Arbeit-
nehmervereinigung im Wesentlichen einen freiwilligen Zusammenschluss auf 
privatrechtlicher Ebene mit körperschaftlicher Struktur, der gegnerfrei und 
-unabhängig sowie unabhängig von Dritten ist, den Zweck der Förderung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen verfolgt, tarifwillig ist, das Tarif-, Schlich-
tungs- und Arbeitskampfrecht anerkennt, auf überbetrieblicher Ebene organisiert 
ist und eine gewisse soziale Mächtigkeit und organisatorische Leistungsfähigkeit 
besitzt3. Insbesondere die Forderung nach sozialer Mächtigkeit provoziert eine 
anhaltende Diskussion im juristischen Schrifttum. Aber auch in der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts ist die Entwicklung der maßgeblichen Kriterien 
und deren Gewichtung keineswegs abgeschlossen. So reduzierte das Bundesar-

1 Vgl. auch §§ 2 Abs. 1 Nr. 2, 97 Abs. 5 ArbGG; § 74 Abs. 2 BetrVG.
2 Herschel, ZfA 1973, 183, 189; Dütz, AuR 1976, 65, 71; zur Befugnis der Gerichte, den 

unbestimmten Rechtsbegriff im Lichte des Art. 9 Abs. 3 GG auszufüllen und die Voraus-
setzungen für die Tariffähigkeit einer Arbeitnehmerkoalition zu konkretisieren BVerfG 
v. 20. 10. 1981 – 1 BvR 404/78, AP Nr. 31 zu § 2 TVG, B. I. 2. d. Gr. = BVerfGE 58, 233.

3 BAG v. 9. 07. 1968 – 1 ABR 2/67, BAGE 21, 98, 101 f.; v. 10. 09. 1985 – 1 ABR 32/83, 
E 49, 322, 330; v. 25. 11. 1986 – 1 ABR 22/85, E 53, 347, 356; v. 16. 01. 1990 – 1 ABR 10/89, 
E 64, 16, 20 f.; v. 16. 01. 1990 – 1 ABR 93/88, NZA 1990, 626; v. 6. 6. 2000 – 1 ABR 10/99, 
AP Nr. 101 zu Art. 9 GG = BAGE 95, 36; v. 14. 12. 2004 – 1 ABR 51/03, BAGE 113, 82, 89; 
v. 28. 3. 2006 – 1 ABR 58/04, NZA 2006, 1112, 1114, Rn. 34; v. 5. 10. 2010 – 1 ABR 88/09, 
AP Nr. 7 zu § 2 TVG Tariffähigkeit Rn. 28 ff.; BVerfG v. 20. 10. 1981 – 1 BvR 404/78, 
BVerfGE 58, 233, 249 f.
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beitsgericht in seiner Entscheidung zur Tariffähigkeit der CGM die Anforderun-
gen an eine tariffähige Arbeitnehmervereinigung deutlich4. Es betonte dabei die 
Bedeutung der Vielzahl in der Vergangenheit abgeschlossener Tarifverträge. Der 
nachfolgenden Entscheidung über die Tariffähigkeit der GKH zufolge ist das Ta-
rifverhalten in der Vergangenheit hingegen lediglich ergänzend heranzuziehen, 
wenn nach dem vorrangigen Blick auf die Mitgliederzahl noch Zweifel verblei-
ben5. Das Bundesarbeitsgericht hat seine Rechtsprechung jüngst im Rechtsbe-
schwerdeverfahren betreffend die Tariffähigkeit der DHV bestätigt und der Auf-
fassung des Landesarbeitsgerichts Hamburg, nach der gesetzlichen Einführung 
der Tarifeinheit und des Mindestlohnes seien die Anforderungen an eine tariffä-
hige Arbeitnehmervereinigung deutlich abzusenken, eine Absage erteilt6.

Die dynamische Entwicklung tarifpolitischer Fragen liefert dabei der wis-
senschaftlichen Diskussion tarifrechtlicher Fragen kontinuierlich Nahrung. So 
hat sich die Verbändelandschaft in jüngerer Zeit erheblich gewandelt. Berufs-
gruppengewerkschaften wie die GDL7, UFO8, die Vereinigung Cockpit und der 
Marburger Bund9 machen den etablierten Verbänden ebenso in zunehmendem 
Maße Konkurrenz wie die Christlichen Gewerkschaften. Brisanz und praktische 
Relevanz erlangt die Frage nach einer weitergehenden Anerkennung der Tarif-
fähigkeit kleiner, spezialisierter Koalitionen insbesondere dadurch, dass nach 
ganz herrschender Auffassung jede tariffähige Koalition zur Erreichung tariflich 
regelbarer Ziele Arbeitskämpfe führen darf10. Ein unbeschränkter Zugang zum 
Mittel des Tarifvertrages würde damit zumindest prima facie die Legitimation 

4 BAG v. 28. 3. 2006 – 1 ABR 58/04, NZA 2006, 1112 ff.
5 BAG v. 5. 10. 2010 – 1 ABR 88/09, AP Nr. 7 zu § 2 TVG Tariffähigkeit Rn. 36 ff., 43.
6 LAG Hamburg v. 4. 05. 2016 – 5 TaBV 8/15 –, juris; BAG v. 26. 06. 2018 – 1 ABR 

37/16, Pressemitteilung des BAG Nr. 35/18.
7 Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer.
8 Unabhängige Flugbegleiter Organisation.
9 Marburger Bund, Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte 

Deutschlands e.V.
10 Für die Tariffähigkeit als Voraussetzung für den notwendigen Bezug eines recht-

mäßigen Arbeitskampfes auf ein tariflich regelbares Ziel Germelmann, Theorie und Ge-
schichte des Streikrechts, S. 38 ff.; Kemper, Koalitionsfreiheit, S. 205 f.; für die Rechtswid-
rigkeit nicht gewerkschaftlich geführter Streiks Löwisch/Hartje, RdA 1970, 321; Rüthers, 
in: Brox/Rüthers, Arbeitskampfrecht, Rn. 132, S. 72 f.; Säcker, Gruppenautonomie, 
S. 338, 371 ff., 383 ff.; Seiter, Streikrecht, § 16 III., IV., S. 199 ff.; § 17 V., S. 249 ff; BAG 
v. 20. 12. 1963 – 1 AZR 428/62, BAGE 15, 174, 191 ff., 194; v. 21. 10. 1969 – 1 AZR 93/68, 
E 22, 162, 164; Zöllner/Loritz/Hergenröder, Arbeitsrecht, S. 573 f.; a.A. etwa Nikisch, 
Arbeitsrecht II. Bd., III. Teil, 1. Abschn., § 64, S. 119 f.; gegen ein „Streikmonopol“ der 
Gewerkschaften mit der Betonung des Arbeitskampfes als mandatarische Ausübung des 
individuellen Rechts zur „Zurückbehaltung der eigenen Leistung“, aber für die Ableitung 
gewisser organisatorischer Anforderung an eine streikende „Gruppe“ Picker, ZfA 2011, 
557, 575 ff., 578 ff. 582 ff., 593 ff.
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einer jeden Koalition zu Arbeitskampfmaßnahmen nach sich ziehen. Die Bedeu-
tung der Möglichkeit, den Kreis tariffähiger und arbeitskampfberechtigter Ko-
alitionen präzise zu bestimmen, liegt damit auf der Hand und wird in jüngerer 
Zeit nicht nur durch die Eskapaden der GDL-Streiks plastisch vor Augen geführt.

Das Thema beschäftigte zuletzt auch den 70. Deutschen Juristentag 2014. Die 
arbeitsrechtliche Abteilung diskutierte unter dem Thema „Stärkung der Tari-
fautonomie – Welche Änderungen des Tarifvertragsrechts empfehlen sich?“ die 
mittlerweile erfolgte gesetzliche (Wieder-)Einführung des sog. Grundsatzes der 
Tarifeinheit11. Durch den Grundsatz der Tarifeinheit will der Gesetzgeber insbe-
sondere Arbeitskämpfe von Spartengewerkschaften verhindern, auch wenn dies 
nicht offen zugegeben wird12. Die ungelösten Systemfragen sind unübersehbar, 
wo das Bundesarbeitsgericht die Tarifautonomie ausdrücklich als ‚kollektiv aus-
geübte Privatautonomie‘ begreift13, während es in der Begründung des Regie-
rungsentwurfs des so genannten Tarifautonomiestärkungsgesetzes heißt, die Ta-
rifautonomie verfolge eine durch den Staat übertragene, im öffentlichen Interesse 
liegende Ordnungsaufgabe14, und der Gesetzgeber einen verbindlichen branchen-
übergreifenden Mindestlohn beschließt.

Die sich hierin spiegelnde Kontroverse, ob die Tätigkeit der Koalitionen allein 
an den Mitgliederinteressen auszurichten ist oder ob sie als quasi-staatliches Han-
deln auf die Verwirklichung eines gesamtgesellschaftlichen Gemeinwohls zielt, 
bestimmt auch den rechtlichen Maßstab für die Anforderungen an eine tariffä-
hige Arbeitnehmervereinigung. Denn von dieser dogmatischen Systementschei-
dung hängt es ab, an welchen Grundsätzen das gesetzlich nur fragmentarisch ge-
regelte Tarifvertragssystem auszurichten ist15. Die dogmatische Klassifizierung 
der ‚Rechtsmacht‘ der Tarifvertragsparteien ist damit Ausgangspunkt für die Be-
stimmung ihrer Gebrauchsberechtigung, also der Tariffähigkeit.

Zum Auftakt der mündlichen Verhandlung über fünf Verfassungsbeschwerden 
gegen das Tarifeinheitsgesetz brachte es der Vizepräsident und Vorsitzende des 

11 Siehe BT-Drucks. 18/4062.
12 Siehe nur den plakativen Titel des Beitrags von Richardi: „Tarifeinheit als Placebo 

für ein Arbeitskampfverbot“, NZA 2014, 1233. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu: 
„Die Regelungen zur Tarifeinheit ändern nicht das Arbeitskampfrecht. Über die Verhält-
nismäßigkeit von Arbeitskämpfen, mit denen ein kollidierender Tarifvertrag erwirkt wer-
den soll, wird allerdings im Einzelfall im Sinne des Prinzips der Tarifeinheit zu entschei-
den sein.“, BT-Drucks. 18/4062, S. 12.

13 BAG v. 7. 07. 2010 – 4 AZR 549/08, BAGE 135, 80, Leitsatz und S. 88, 96 ff., 101 f.; 
der Begriff geht zurück auf Jacobi, der den Tarifvertrag erstmals als „kollektive rechts-
geschäftliche Privatautonomie“ einordnete, Grundlehren des Arbeitsrechts, S. 283; siehe 
auch den Titel der Habilitationsschrift Bayreuthers, „Tarifautonomie als kollektiv ausge-
übte Privatautonomie“.

14 BT-Drucks. 18/1558, S. 26.
15 Vgl. Richardi, Kollektivgewalt, S. 131 f.




